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1.	 Urheberrecht und Nutzungsrechte
1.1	 Jeder der drebusch: design erteilte Kreativauftrag ist ein 

Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nut-
zungsrechten an seinen Werkleistungen gerichtet ist.

1.2	 Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem 
Urheberrechtsgesetz und sind als persönliche geistige 
Schöpfungen geschützt. Die Bestimmungen des Urheber-
rechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach §2UrhG 
erforderliche Schöpfungshöhe im einzelnen nicht erreicht 
ist. Damit stehen drebusch: design insbesondere die ur-
heberrechtlichen Ansprüche aus §§ 97ff. UrhG zu.

1.3	 Die Entwürfe und Werkzeichnungen dürfen ohne aus-
drückliche Einwilligung von drebusch: design weder im 
Original noch bei der Reproduktion verändert werden. 
Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. 
Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach dem 
Tarifvertrag für Designleistungen SDSt/AGD (in der zum 
Zeitpunkt der Auftragsvergabe aktuellen Fassung) übli-
che Vergütung als vereinbart.

1.4	 drebusch: design überträgt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit 
nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils das einfache 
Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nut-
zungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinba-
rung.

1.5	 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezah-
lung der Vergütung über.

1.6	 drebusch: design hat das Recht, auf den Vervielfälti-
gungsstücken als Urheber genannt zu werden. Eine Ver-
letzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt dre-
busch: design zum Schadenersatz. 

1.7	 drebusch: design hat das Recht, von ihr erstellte Ent-
würfe, Designs und Layouts auch nach dem Erwerb von 
Nutzungsrechten durch den Kunden ohne besondere Ein-
verständnis des Kunden als Referenz aufzuführen, in Be-
legmappen bzw. bei Präsentationen, Internetpräsenzen 
oder Messen zu verwenden.

1.8	 Vorschläge des Auftraggebers, seiner Mitarbeiter und Be-
auftragten oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen 
Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein 
Miturheberrecht.

1.9	 Urheber- oder Lizenzrechte verbleiben – soweit nicht an-
ders vereinbart – beim jeweiligen Autor, Ersteller, Fotogra-
fen, Bildagentur oder Softwarehersteller.

1.10	Die Werke dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und 
den vereinbarten Zweck verwendet werden. Das Recht, die 
Arbeiten in dem vereinbarten Rahmen zu verwenden, er-
wirbt der Kunde mit vollständiger Zahlung des Honorars. 
Wiederholungs- und Mehrfachnutzungen sind zustim-
mungs- und honorarpflichtig.

1.11	An den Arbeiten der drebusch: design werden nur Nut-
zungsrechte eingeräumt, ein Eigentumsrecht wird nicht 
übertragen.

1.12	Die Orginale sind, wenn nicht vertraglich etwas anderes 
vereinbart wird, nach angemessener Frist unbeschädigt 
an drebusch: design zurückzugeben. Quelldateien sind 
geistiges Eigentum von drebusch: design und werden in 
keinem Fall übertragen. Eine Herausgabepflicht besteht 
nicht. Zur Aufbewahrung ist drebusch: design nicht ver-
pflichtet.

2.	 Vergütung
2.1	 Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der 

Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leis-
tung. Sofern keine anderen Vereinbarungen z.B. in Kosten-
voranschlägen und Angeboten getroffen wurden, erfolgt 
die Vergütung auf der Grundlage des Tarifvertrages für 
Designleistungen SDSt/AGD (in der zum Zeitpunkt der Auf-
tragsvergabe aktuelle Fassung). Die Vergütungen sind Net-
tobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertssteuer 
zu zahlen sind.

2.2	 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwür-
fe und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Vergü-
tung für die Nutzung.

2.3	 Werden die Entwürfe später, oder in größerem Umfang 
als ursprünglich vorgesehen, genutzt, so ist drebusch: 
design berechtigt, die Vergütung für die Nutzung nach-
träglich in Rechnung zu stellen bzw. die Differenz zwi-
schen der höheren Vergütung für die Nutzung und der 
ursprünglich gezahlten zu verlangen.

2.4	 Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstige 
Tätigkeiten, die drebusch: design dem Auftraggeber er-
bringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich 
anderes vereinbart wurde.

3.	 Fälligkeit der Vergütung
3.1	 Die Vergütung ist bei Auslieferung des Werkes fällig, sofern 

sich aus Auftragsbestätigungen nichts anderes ergibt, und 
ohne Abzug zahlbar.

4.	 Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
4.1	 Die Änderung von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage 

weiterer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen so-
wie andere Zusatzleistungen werden gesondert berechnet. 
Als Zusätzliche Leistung ist auch die Pflege der erstellten 
Leistung anzusehen.

4.2	 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von 
Reinzeichnungen, Manuskriptstudium oder Drucküber-
wachung etc. werden, sofern nicht konkret angeboten, 
nach dem Zeitaufwand entsprechend dem Tarifvertrag für 
Design-Leistungen SDSt/AGD gesondert berechnet. Unvor-
hersehbarer Mehraufwand bedarf der gegenseitigen Ab-
sprache und gegebenenfalls der Nachhonorierung.

4.3	 Spesen wie Reisekosten und Aufwendungen für Verpfle-
gung, Unterkunft und Fahrtkosten, die im Zusammenhang 
mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftragge-
ber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten 
und werden zum Stundensatz in Höhe von 60,- EUR sowie 
einer Km-Pauschale in Höhe von 0,36 EUR je gefahrenem 
Kilometer verrechnet.
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5	 Eigentumsvorbehalt/Abnahme
5.1	 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungs-

rechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertra-
gen.

5.2	 Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbe-
schädigt zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich eine an-
dere Vereinbarung getroffen wurde. Bei Beschädigung oder 
Verlust hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die 
zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
unberührt.

5.3	 Die Versendung der Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Ge-
fahr und Rechnung des Auftraggebers.

5.4	 drebusch: design ist nicht verpflichtet, Skizzen oder Da-
teien und Layouts, die im Computer erstellt wurden, an 
den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftrag-
geber die Herausgabe von Handzeichnungen, Computer-
daten oder Scripte, so ist dies gesondert zu vereinbaren 
und zu vergüten. Hat drebusch: design dem Auftraggeber 
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur 
mit vorheriger Zustimmung von drebusch: design geän-
dert, und auftragsbezogen nur für das veranschlagte Pro-
jekt verwendet werden.

6	 Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
6.1	 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind drebusch: de-

sign Freigabe- und Korrekturmuster vorzulegen.
6.2	 Die Produktionsüberwachung durch drebusch: design er-

folgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei Über-
nahme der Produktionsüberwachung ist drebusch: design 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisun-
gen zu geben.

6.3	 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftrag-
geber drebusch: design fünf einwandfreie ungefaltete 
Belege unentgeltlich. drebusch: design ist berechtigt, 
diese Muster zum Zweck der Eigenwerbung in Verbindung 
mit einem Hyperlink zu verwenden.

7	 Haftung & Gewährleistung
7.1	 drebusch: design verpflichtet sich, den Auftrag mit 

größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch 
ihr überlassene Vorlagen, Layouts etc. sorgfältig zu be-
handeln.

7.2	 drebusch: design haftet für entstandene Schäden nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ein über den Material-
wert hinausgehender Schadensersatz ist ausgeschlossen.

7.3	 Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 
14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich bei dre-
busch: design geltend zu machen. Danach gilt das Werk 
als mangelfrei angenommen.

7.4	 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführungen 
oder Reinzeichnungen durch den Auftraggeber übernimmt 
dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Text und 
Bild.

7.5	 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Tex-
te, Reinausführungen und Reinzeichnungen entfällt jede 
Haftung von drebusch: design.

7.6	 Für die wettbewerbs- oder warenzeichenrechtliche Zuläs-
sigkeit und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten sowie für 
die Neuheit des Produktes haftet drebusch: design nicht. 
Aussagen z.B. auch aus beauftragten Analysen sind nicht 
rechtsverbindliche Empfehlungen

7.7	 Der Auftraggeber stellt drebusch: design von allen An-
sprüchen frei, die Dritte gegen sie stellen wegen eines 
Verhaltens, für das der Auftraggeber nach dem Vertrag 
die Verantwortung bzw. Haftung trägt. Er trägt die Kos-
ten einer etwaigen Rechtsverfolgung. Die vorstehende 
Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch 
außervertragliche Ansprüche. Für korrekte Funktion von 
Infrastrukturen oder Übertragungswegen des Internets 
wird keine Haftung übernommen.

7.8	 Der Kunde ist nach Abnahme der Internetanwendungen 
für deren Datensicherung verantwortlich, jede Haftung 
von drebusch: design entfällt.

8	 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
8.1	 Im Rahmen des übernommenen Auftrages besteht Ge-

staltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künst-
lerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der 
Auftraggeber während oder nach der Produktion Ände-
rungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. drebusch: 
design behält den Vergütungsanspruch für bereits begon-
nene Arbeiten.

8.2	 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Grün-
den, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann dre-
busch: design eine angemessene Erhöhung der Vergütung 
verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann 
er auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
davon unberührt.

8.3	 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung al-
ler an drebusch: design übergebenen Vorlagen berech-
tigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur 
Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber dre-
busch: design von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

9	 Kündigung des Auftrages
9.1	 Mit der Auftragsbestätigung durch den Auftraggeber wird 

die Bestellung für diesen verbindlich, d. h. für unsere 
Dienstleistungen ist der vereinbarte Preis nach Abnahme 
zu entrichten. Dieser Auftrag ist nur im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen widerrufbar.

9.2	 Kündigt oder stoppt der Auftraggeber eine beauftragte 
Leistung, ist drebusch: design berechtigt, die vereinbar-
te Vergütung für die bereits erbrachte Leistungsphase 
inkl. der Phase zu verlangen, in der die Kündigung er-
folgte, sowie die Erstattung aller direkten Investitionen, 
entsprechender Aufwände und Folgeschäden.
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9.3	 drebusch: design zeigt dem Auftraggeber den Abschluss 
der einzelnen Leistungsphasen an und verpflichtet sich, 
dem Auftraggeber Gelegenheit zur Begutachtung des 
Phasenabschlusses einzuräumen.

9.4	 Kündigt der Auftraggeber, so gehen keinerlei Nutzungs-
rechte auf ihn über. Eine zusätzliche Nutzungsvergütung 
entfällt.

9.5	 Sämtliche gefertigten Ideenskizzen, Feinentwürfe, Ge-
genstände, Volumen, Datenträger und sonstigen Modelle 
sind unverzüglich an drebusch: design zurückzugeben, 
Kopien von Daten sind zu löschen.

10	 Software
10.1	Gehören Software-Programme oder Scripte zum Liefer-

umfang, wird dem Käufer ein einfaches, unbeschränktes 
Nutzungsrecht eingeräumt, d. h. er darf diese weder ko-
pieren noch anderen zur Nutzung überlassen. Ein mehrfa-
ches Nutzungsrecht bedarf einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung und kann mehrfach berechnet werden. Bei 
Verstoß gegen diese Nutzungsrechte haftet der Käufer in 
voller Höhe für den daraus entstehenden Schaden.

11	 Verfügbarkeit, Wartung
11.1	Eine Haftung der drebusch: design für durch technisch 

bedingte Ausfälle verursachte Datenverluste, abgebro-
chene Datenübertragungen oder sonstiger Probleme in 
diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen.

12	 Datenschutz
12.1	drebusch: design weist darauf hin, dass personenbezo-

gene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespei-
chert werden und gegebenenfalls an beteiligte Koope-
rationspartner, Erfüllungsgehilfen und Dienstleister der 
drebusch: design weitergeleitet werden.

13	 Erfüllungsort und Wirksamkeit
13.1	Erfüllungsort für beide Teile ist Soest als Sitz von dre-

busch: design.
13.2	Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
13.3	Die Unwirksamkeit oder auch vertragliche Aufhebung einer 

der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der 
übrigen Bestimmungen nicht.

14	 Sonstiges
14.1	Von drebusch: design übermittelte Besprechungsproto-

kolle sind verbindlich, wenn der Kunde nicht unverzüg-
lich nach Erhalt widerspricht.

14.2	Änderungen und Ergänzungen oder die teilweise oder ge-
samte Aufhebung dieser AGB oder eines diesen zugrun-
deliegenden Vertrages bedürfen der gegengezeichneten 
Schriftform.

14.3	Soweit dieser allgemeinen Vertragsgrundlage eine Rege-
lung fehlen sollte, gelten die Bestimmungen des Urheber-
rechtsgesetzes und des Geschmacksmustergesetzes.

14.4	Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für 
zukünftige Geschäfte der Parteien.

14.5	Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen werden dem Kunden im Internet unter 
www.drebusch.de/AGB.pdf zugänglich gemacht. Sofern der 
Kunde nicht innerhalb von 14 Tage nach Veröffentlichung 
widerspricht, gilt die Änderung/Erweiterung als verein-
bart.

14.6	Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schrift-
formerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses For-
merfordernis.

14.7	Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder 
seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertrags-
abschluss ins Ausland verlegt, wird Soest als Gerichtsstand 
vereinbart.

14.8	Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
von drebusch: design nicht anerkannt. Dies gilt auch 
dann, wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen 
wird.
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Besondere Geschäftsbedingungen für Fotoarbeiten

1	 Geltung der Geschäftsbedingungen
1.1	 Die Produktion von fotografischen Bildern und die Erteilung 

von Bildlizenzen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage 
nachstehender Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen 
gelten auch für alle künftigen Produktions- und Lizenzver-
träge, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen 
vereinbart werden.

1.2	 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die von den 
nachstehenden Bedingungen abweichen, werden nicht 
anerkannt. Solche abweichenden Geschäftsbedingungen 
werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn drebusch: 
design ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

2	 Produktionsaufträge
2.1	 Kostenvoranschläge von drebusch: design sind unver-

bindlich. Kostenerhöhungen braucht drebusch: design 
nur anzuzeigen, wenn eine Überschreitung der ursprüng-
lich veranschlagten Gesamtkosten um mehr als 15 Pro-
zent zu erwarten ist.

2.2	 Bei Personenaufnahmen und bei Aufnahmen von Objek-
ten, an denen fremde Urheberrechte, Eigentumsrechte 
oder sonstige Rechte Dritter bestehen, ist der Auftragge-
ber verpflichtet, die für die Anfertigung und Nutzung der 
Bilder erforderliche Zustimmung der abgebildeten Perso-
nen und der Rechtsinhaber einzuholen. Der Auftragge-
ber hat drebusch: design von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen, die aus der Verletzung dieser Pflicht re-
sultieren. Die Freistellungsverpflichtung entfällt, sofern 
der Auftraggeber nachweist, dass ihn kein Verschulden 
trifft.

	 Die vorstehende Regelung gilt auch dann, wenn dre-
busch: design die aufzunehmenden Personen oder Objek-
te selbst auswählt, sofern er den Auftraggeber so recht-
zeitig über die getroffene Auswahl informiert, dass dieser 
die notwendigen Zustimmungserklärungen einholen oder 
andere geeignete Personen bzw. Objekte für die Aufnah-
mearbeiten auswählen und zur Verfügung stellen kann.

2.3	 Muss bei der Auftragsabwicklung die Leistung eines Dritten 
in Anspruch genommen oder ein sonstiger Vertrag mit Drit-
ten abgeschlossen werden, ist der Fotograf bevollmächtigt, 
die entsprechenden Verpflichtungen im Namen und für 
Rechnung des Auftraggebers eingehen.

2.4	 drebusch: design wählt die Bilder aus, die er dem Auftrag-
geber bei Abschluss der Produktion zur Abnahme vorlegt. 
Nutzungsrechte werden unter der Voraussetzung vollstän-
diger Zahlung (3.4) nur an den Bildern eingeräumt, die 
der Auftraggeber als vertragsgemäß abnimmt.

2.5	 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm nach Abschluss 
der Aufnahmearbeiten vorgelegten Bilder innerhalb einer 
angemessenen Frist zu untersuchen und eventuelle Mängel 
gegenüber dem Fotografen zu rügen. Die Rüge von offen-

sichtlichen Mängeln muss schriftlich innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablieferung der Bilder, die Rüge nicht offen-
sichtlicher Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach dem Erkennen des Mangels erfolgen. Zur Wahrung der 
Rügefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rüge. Bei 
Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die 
Bilder in Ansehung des betreffenden Mangels als geneh-
migt.

3	 Produktionshonorar und Nebenkosten
3.1	 Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Zeit aus 

Gründen, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, wesent-
lich überschritten, so ist ein vereinbartes Pauschalhonorar 
entsprechend zu erhöhen. Ist ein Zeithonorar vereinbart, 
so erhält der Fotograf auch für die Zeit, um die sich die 
Aufnahmearbeiten verlängern, den vereinbarten Stunden- 
oder Tagessatz.

3.2	 Der Auftraggeber hat zusätzlich zu dem geschuldeten Ho-
norar die Nebenkosten zu erstatten, die dem Fotografen im 
Zusammenhang mit der Auftragsdurchführung entstehen 
(z.B. für digitale Bildbearbeitung, Fotomodelle, Reisen).

3.3	 Das Produktionshonorar ist bei Ablieferung der Bilder fällig. 
Wird eine Bildproduktion in Teilen abgeliefert, ist das ent-
sprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung eines Teiles 
fällig. Erstreckt sich die Ausführung eines Auftrags über 
einen längeren Zeitraum, kann der Fotograf Abschlagszah-
lungen entsprechend dem erbrachten Arbeitsaufwand ver-
langen.

3.4	 Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte erwirbt der Auf-
traggeber erst mit der vollständigen Bezahlung des Hono-
rars und der Erstattung sämtlicher Nebenkosten.

4	 Anforderung von Archivbildern
4.1	 Bilder, die der Auftraggeber aus dem Archiv des Fotografen 

anfordert, werden zur Sichtung und Auswahl für die Dau-
er eines Monats ab Datum des Lieferscheins zur Verfügung 
gestellt. Kommt innerhalb der Auswahlfrist kein Lizenz-
vertrag zustande, sind analoge Bilder und vom Fotogra-
fen zur Verfügung gestellte Bilddatenträger bis zum Ablauf 
der Frist zurückzugeben sowie sämtliche Bilddaten, die der 
Auftraggeber auf eigenen Datenträgern gespeichert hat, zu 
löschen.

4.2	 Mit der Überlassung der Bilder zur Sichtung und Auswahl 
werden keine Nutzungsrechte übertragen. Jede Nutzung 
bedarf einer vorherigen schriftlichen Freigabeerklärung 
von drebusch: design.

4.3	 Die Verwendung der Bilder als Arbeitsvorlagen für Skizzen 
oder zu Layoutzwecken, ebenso die Präsentation bei Kun-
den, stellt bereits eine kostenpflichtige Nutzung dar.

5	 Nutzungsrechte
5.1	 Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern nur Nutzungs-

rechte in dem vertraglich festgelegten Umfang. Eigen-
tumsrechte werden nicht übertragen. Ungeachtet des 
Umfangs der im Einzelfall eingeräumten Nutzungsrechte 
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bleibt drebusch: design berechtigt, die Bilder im Rahmen 
der Eigenwerbung zu verwenden.

5.2	 Die Einräumung und Übertragung der vom Auftraggeber 
erworbenen Nutzungsrechte an Dritte, auch an andere 
Redaktionen eines Verlags, bedarf der schriftlichen Zu-
stimmung von drebusch: design.

5.3	 Eine Nutzung der Bilder ist grundsätzlich nur in der Ori-
ginalfassung zulässig. Jede Änderung oder Umgestaltung 
(z.B. Montage, fototechnische Verfremdung, Colorierung) 
und jede Veränderung bei der Bildwiedergabe (z.B. Ver-
öffentlichung in Ausschnitten) bedarf der vorherigen Zu-
stimmung von drebusch: design. Hiervon ausgenommen 
ist lediglich die Beseitigung ungewollter Unschärfen oder 
farblicher Schwächen mittels elektronischer Retusche.

5.4	 Bei jeder Bildveröffentlichung ist drebusch: design als 
Urheber zu benennen. Die Benennung muss beim Bild 
erfolgen.

6	 Digitale Bildverarbeitung
6.1	 Die Digitalisierung analoger Bilder und die Weitergabe von 

digitalen Bildern im Wege der Datenfernübertragung oder 
auf Datenträgern ist nur zulässig, soweit die Ausübung der 
eingeräumten Nutzungsrechte diese Form der Vervielfälti-
gung und Verbreitung erfordert.

6.2	 Bilddaten dürfen nur für die eigenen Zwecke des Auf-
traggebers und nur für die Dauer des Nutzungsrechts di-
gital archiviert werden. Die Speicherung der Bilddaten in 
Online-Datenbanken oder sonstigen digitalen Archiven, 
die Dritten zugänglich sind, bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung zwischen drebusch: design und dem Auf-
traggeber.

6.3	 Bei der digitalen Erfassung der Bilder muss der Name 
von drebusch: design mit den Bilddaten elektronisch 
verknüpft werden. Der Auftraggeber hat außerdem durch 
geeignete technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 
diese Verknüpfung bei jeder Datenübermittlung, bei der 
Übertragung der Bilddaten auf andere Datenträger, bei 
der Wiedergabe auf einem Bildschirm sowie bei jeder öf-
fentlichen Wiedergabe erhalten bleibt und drebusch: de-
sign jederzeit als Urheber der Bilder identifiziert werden 
kann.

7	 Haftung und Schadensersatz
7.1	 drebusch: design haftet nur für Schäden, die sie selbst 

oder ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeiführen. Davon ausgenommen sind Schäden 
aus der Verletzung einer Vertragspflicht, die für die Er-
reichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung 
ist (Kardinalpflicht), sowie Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für die dre-
busch: design auch bei leichter Fahrlässigkeit haftet.

7.2	 drebusch: design übernimmt keine Haftung für die Art 
der Nutzung ihrer Bilder. Insbesondere haftet drebusch: 
design nicht für die wettbewerbs- und markenrechtliche 
Zulässigkeit der Nutzung.

7.3	 Ansprüche des Auftraggebers, die sich aus einer Pflicht-
verletzung von drebusch: design oder ihrer Erfüllungsge-
hilfen ergeben, verjähren ein Jahr nach dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Davon ausgenommen sind Schadens-
ersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von drebusch: design oder 
seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, und Schadensersatz-
ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, auch soweit sie auf einer leicht fahrläs-
sigen Pflichtverletzung von drebusch: design oder ihrer 
Erfüllungsgehilfen beruhen; für diese Schadensersatzan-
sprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

7.4	 Bei unberechtigter Nutzung, Veränderung, Umgestal-
tung oder Weitergabe eines Bildes ist drebusch: design 
berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen 
vereinbarten oder, mangels Vereinbarung, des fünffa-
chen üblichen Nutzungshonorars zu fordern, mindestens 
jedoch 500 EUR pro Bild und Einzelfall. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Schadensersatzanspruchs 
bleibt hiervon unberührt.

7.5	 Unterbleibt bei einer Bildveröffentlichung die Benen-
nung von drebusch: design (5.4) oder wird der Name von 
drebusch: design mit dem digitalen Bild nicht dauerhaft 
verknüpft (6.3), hat der Auftraggeber eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 100 Prozent des vereinbarten oder, mangels 
Vereinbarung, des üblichen Nutzungshonorars zu zahlen, 
mindestens jedoch 200 EUR pro Bild und Einzelfall. dre-
busch: design bleibt auch insoweit die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadensersatzanspruchs vorbe-
halten.

8	 Mehrwertsteuer
	 Zu den vom Auftraggeber zu zahlenden Honoraren, Ge-

bühren und Kosten kommt die Mehrwertsteuer, die bei 
drebusch: design eventuell für Fremdleistungen anfällt, 
in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

9	 Erfüllungsort und Wirksamkeit
9.1	 Erfüllungsort für beide Teile ist Soest als Sitz von 

drebusch: design.
9.2	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
9.3	 Die Unwirksamkeit oder auch vertragliche Aufhebung einer 

der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der 
übrigen Bestimmungen nicht.


